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Rekruten geäussert haben, folgendes geantwortet: „Der Bundesrat hat schon bei
der Beantwortung der Kleinen Anfrage Knobei darauf hingewiesen, dass die Ab-
gäbe von Transportgutscheinen für Urlaubsreisen eine rein aktiv die 11 st-
bedingte Massnahme darstellt. In den Rekrutenschulen werden den Rekruten
keine Transportgutscheine für Urlaubsreisen verabfolgt."

Schweizerische INfatsbnaSspende
von Hptm. O. Schönmann

Nachdem im August 1945 das Gedenkbuch „25 Jahre schweizerische National-
spende für unsere Soldaten und ihre Familien 1918—1943" erschienen ist, auf
das in der Oktober-Nummer unseres Fachorganes hingewiesen wurde, ist nun auch
der Jahresbericht 1 944 dieser Stiftung veröffentlicht worden. In knapper
Form wird dem Leser über die Tätigkeit der Zentralstelle für Soldatenfürsorge
in ihren einzelnen Gebieten Aufschluss erteilt, wobei anhand von Beispielen die

segensreichen Auswirkungen dieser Institutionen belegt werden. Ein zweiter Teil
enthält die Rechnungsablegung der Nationalspende pro 1944. Die Einnahmen im
erwähnten Jahr belaufen sich auf Fr. 1 591 068.33, denen Fr. 2 544 121.59 an Aus-
gaben gegenüberstehen, wovon Fr. 2 140 625.79 auf die Zentralstelle für Soldaten-

fürsorge mit ihren Zweigstellen und Fr. 403 495.80 auf andere der S. N. S. ange-
gliederte Fürsorgewerke entfallen.

Für die Zukunft warten der Nationalspende nicht minder wichtige Aufgaben.
Die Opfer des nahezu sechs Jahre dauernden Aktivdienstes, Kranke, Invalide,
Hinterlassene bedürfen auch weiterhin der Betreuung und Unterstützung. Die
Stiftung kann daher auch in der kommenden Zeit auf die freiwillige Hilfe unseres
Volkes nicht verzichten.

Rechtsfragen
Militärpflichtersatz:

1. Verfügungen und Entscheide, durch welche ein wegen Dienstuntauglichkeit aus-

gemusterter Wehrmann zur Entrichtung der Militärsteuer verhalten wird, unter-
liegen der Rechtskraft nicht bloss für das Steueriahr, für das der Entscheid
ergeht, sondern auch für spätere Jahre.

2. Der Wehrmann hat den Anspruch auf Ersatzbefreiung grundsätzlich bei Anlass
der ersten Veranlagung nach der Ausmusterung geltend zu machen.

3. Abgesehen davon kann eine neue Prüfung des Anspruches auf Ersatz-
befreiung nur herbeigeführt werden, wenn die Voraussetzungen für
die Revision des früheren Entscheides in diesem Punkte gegeben sind.
Die Revision ist zulässig, wenn der Pflichtige Tatsachen oder Beweismittel nam-
haft zu machen vermag, deren Geltendmachung ihm im früheren Verfahren
unmöglich war; ferner, wenn der frühere Entscheid unter Verletzung wesentlicher
prozessualer Grundsätze zustande gekommen ist oder wenn Tatsachen unbe-
rücksichtigt blieben, die sich aus militäramtlichen Akten, welche von Amtes

wegen hätten beigezogen werden sollen, ergeben.


	Schweizerische Nationalspende

